
 

 

 

Es ist uns bekannt, dass die Grabmale dauernd in stand- und verkehrssicherem Zustand zu halten sind. Wir verweisen  
auf § 29 der Friedhofsordnung und auf § 6 Buchstabe D der Friedhofsgebührenordnung in ihrer jeweils gülƟgen 
Fassung. 

Bremerhaven, den  

 

UnterschriŌ des VerfügungsberechƟgten  UnterschriŌ und Stempel der Steinmetzfirma 

 

Die Genehmigung wird nach den bestehenden VorschriŌen erteilt. 

    Gebühr, EURO  

Name der GrabstäƩe 

 Feld    

     Aufstellung,        
        

Material 

 

 

Größe in cm  
     aufrechter Stein/   

 
 Ev.-luth. Friedhofsverband Geestemünde-Wulsdorf-Schiffdorf im AuŌrage 

 


